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Flächengröße  

(ha) 
Kürzel in Karte  

 ���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�����]�v���•���D�}�•���]�l�r�����Á�]�Œ�š�•���Z���(�š�µ�v�P�•�l�}�v�Ì���‰�š���•�� 
�(�º�Œ���'�Œ�º�v�o���v���(�o�����Z���v���]�v���‚�(�(���v�š�o�]���Z���u�����]�P���v�š�µ�u 

 
TG-2, TG-3, 

TG-4 
A-08 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Wachtelkönig 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

89 
13 
2 
2 
0 

B 
C 
C 
C 
C 

212 
41 
68 
12 
3 

A 
B 
B 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025) 

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025)                                              

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

Austernfischer 
Bekassine 
Tüpfelsumpfhuhn 
Feldlerche 
Knäkente 
Löffelente 
Wiesenpieper 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

3 
0 
0 

114 
1 
3 
0 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

31 
5 
3 

200 
5 
20 
28 

 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
��   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
auf Frühplate 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
�•   Schutzgebietsverordnung 
��   Pachtverträge 
 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
��   NLWKN  
��   Domänenamt  
��   ggf. WSV oder Deichverband auf 
Frühplate  
 
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Landwirte 
�‡ �«  

Priorität  
��  1= sehr hoch 
��  2= hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme  
��   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ In den Bereichen mit noch hohem Anteil von Dauergrünland (v.a. Frühplate, Fährplate, Harriersand) sind die 

Wiesen häufig artenarm und zu trocken, der Anteil von echtem Nass- und Feuchtgrünland ist gering. 
�‡ Es erfolgt häufig eine zu einheitliche und frühe Bewirtschaftung der Flächen als Mähwiesen, sodass struk-

turreiches Grünland mit hohem Angebot von Blühaspekten und epigäischen Insekten stark reduziert ist. 
�‡ Bestandsentwicklung von in Wiesen und Weiden brütenden Arten deutlich rückläufig (Rotschenkel, Austern-

fischer, Feldlerche) bis erloschen (Uferschnepfe, Wachtelkönig, Tüpfeflsumpfhuhn, Knäk- und Löffelente, 
Braunkehlchen, Wiesenpieper). 
 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   
�‡ Mittel- bis langfrisige Erhöhung der Strukturvielfalt im Grünland und Entwicklung artenreicher Feucht- und 

Nasswiesen mit unterschiedlichen Mahdzeitpunkten, Beweidung oder Nachbeweidung. 
Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Erhöhung des Angebotes an Brut-, Nahrungs- und Rasthabitaten für Wiesenlimikolen und weitere prioritäre 

Bodenbrüter 
Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
Zur Entwicklung artenreicher Feucht- und Nasswiesen muss in den Bereichen mit zusammenhängenden Dauer-
grünlandflächen ein Mosaikbewirtschaftungskonzept mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsrhytmen und -inten-
sitäten entwickelt und umgesetzt werden. Hierzu sind ggf. Änderungen in bestehenden Pachtverträgen und För-
dermittel notwendig.  

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�‡ Frühplate, Harriersand, Fährplate: Planung im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung, Umsetzung über 

Pachtnachlässe und/oder Fördermittel 
�‡ Auf Frühplate ggf. auch Planung und Umsetzung als Kompensationsmaßnahme der WSV bzw. des Deich-

verbandes denkbar 
 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�‡ Klärungs- und Abstimmungsbedarf zur genaueren Umsetzung dieser Maßnahme besteht auf der Frühplate 

noch mit der Kompensationsplanung Liener Kuhsand der WSV - Schaffung eines Nebenarms mit Tidenan-
schluss. 
 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ Vegetationsmonitoring im Grünland (alle fünf Jahre) 
�‡ Monitoring von Nahrungsverfügbarkeit in Kernbereichen von Wiesenvogelvorkommen im Grünland (v.a. 

Harriersand) (unregelmäßig) 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
�‡ jährliche Betreuungsberichte 
Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

(ha) 
Kürzel in Karte  

 �%�H�V�F�K�L�O�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���6�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H���1�6�*���X�Q�G���/�6�* 
 Gesamtgebiet A-11 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Wachtelkönig 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

89 
14 
2 
2 
0 

B 
C 
C 
C 
C 

212 
41 
68 
12 
3 

A 
B 
B 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

      
 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Austernfischer 
Löffelente 
Knäkente 
Feldlerche 
Wiesenpieper 
Sandregenpfeifer 
 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

 

3 
3 
1 

114 
0 
0 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
 

31 
20 
5 

200 
28 
5 

 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
�•   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
�•   Vertragsnaturschutz 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
��   Schutzgebietsverordnung 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
�•   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
��   Domänenamt  
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ �«  
�‡ �«  

Priorität  
��  1= sehr hoch 
�•  2= hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme 
�•   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
��   Eigenmittel 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Hohe Frequenz und häufige Verstöße gegen Wegegebot, nicht angeleinte Hunde von Naherholungssuchen-

den und Freizeitsportler (z.B. Drohnen und Modellflugzeuge) führen zu einem sehr hohem Maß an Störun-
gen, welches in einigen Gebietsteilen den Bruterfolg zusätzlich beeinträchtigen kann. 

�‡ Installation bereits seit Sicherung des EU-Vogelschutzgebietes und Ausweisung der Gebietsteile als 
NSG/LSG überfällig. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ langfristige Sicherung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungsgrades der wertbestimmenden und weite-
ren maßgeblichen, aber für das EU-Vogelschutzgebiet nicht wertbestimmenden Vogelarten, 

�‡ Sicherung eines bestandserhaltenden Reproduktionserfolges der wertbestimmenden Vogelarten durch die 
Beruhigung bzw. Sperrung sensibler Gebietsteile (z.B. Frühplate). 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Reduktion von Störungen in der Brut- und Rastzeit,  
�‡ Verhinderung der Etablierung von Freizeitsport. 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   

Eine Beschilderung mit Hinweis auf entsprechende Ge- und Verbote fehlt bislang vollständig und muss dringend 
an neuralgischen Punkten installiert werden. Dies führt natürlich nicht automatisch zum Abstellen von dem sehr 
häufig beobachteten Fehlverhalten und muss zusätzlich durch entsprechende Kontrollen und ggf. Verhängung 
von Bußgeldern durch die Untere Naturschutzbehörde (Verstöße gegen Verordnung) bzw. das zuständige Ord-
nungsamt flankiert werden (z.B. illegales Befahren)�����8�P���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���Ä�S�R�V�L�W�L�Y�H�³���,�Q�I�R�U�P�Dtionen zu vermitteln, kön-
nen ebenfalls Infotafeln mit Verweis auf das Brut- und Rastgeschehen sensibler Vogelarten ergänzt werden. 
 
 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�‡ Verschiedene Stellen an Eintrittsbereichen des NSG und LSG, insgesamt ca. 8.000 EUR 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�‡ Verpfichtung der Pächter, Tore zu schließen,  
�‡ Präsenz von Jagdausübenden im Gebiet 
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ Stärkere Präsenz der unteren Naturschutzbehörde und des Ordungsamtes und Sanktionierung von Verstö-

ßen 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
�‡ Regelmäßige Kontrollen zur Überprüfung des Einhaltens von Ge- und Verboten in besonders sensiblen Ge-

bietsteilen durch Ordnungsbehörden und Polizei 

Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

ha 
Kürzel in Karte  

 �•�µ�Á���•�•���Œ�µ�v�P���µ�v�����^�š���µ���Œ�µ�v�P�������Œ���t���•�•���Œ�Z���o�š�µ�v�P�����µ�(���d���]�o�(�o�����Z���v��
�]�v�������v���d�'���î�����]�•���ñ 

 
ca 170 WH-01 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�•  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Schafstelze 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

89 
14 
2 
2 

86 

B 
C 
C 
C 
B 

212 
41 
68 
12 
80 

A 
B 
B 
B 
B 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Feldlerche 
 

Bv 
 

114 
 

C 
 

200 
 

B 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
��   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
ggf. auf Frühplate 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz / AUKM 
��   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
��   Schutzgebietsverordnung, hier: Ko-
operationsklausel / Bewirtschaftungs-
konzepte 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB oder Domänenamt 
��   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
��   ggf. WSV oder Deichverband auf 
Frühplate 
 
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Domänenamt, soweit nicht Träger 
�‡ Landwirtschaftliche Betriebe 

Priorität  
��  1 = sehr hoch 
��  2 = hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme 
��   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich (Teilfläche) 
�•   �«  
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Abgesenkte Wasserstände, frühzeitige Abtrocknung des Nassflächenmosaiks (v.a. Grüppen) mit der Folge 

von Nahrungsmangel in der Aufwuchsperiode  
�‡ Intensive Nutzung arten- und strukturarmer Grünlandvegetation, frühe und häufige Mahd 
�‡ Unzureichender Reproduktionserfolg, Gelege- und Kükenprädation 
 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Wiederherstellung nahrungsreicher, prädatorenarmer Bruthabitate für die o.g. zu fördernden Vogelarten in 
bestehenden und zukünftigen Schwerpunkten der Brutvorkommen von Wiesenlimikolen 

�‡ Sicherung und Wiederherstellung eines bestandserhaltenden Reproduktionserfolges durch Extensivierung, 
Nutzungslenkung in der Brutperiode und Minimierung der Gelege- und Kükenprädation 

�‡ Erhalt und Optimierung (in Teilen Wiederherstellung) nahrungsreicher Bruthabitate 
Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Einrichtung von Flächen für Wasserstandsanhebung und -haltung in der Brutperiode; Nutzungs- und Was-

sermanagement in Kooperation mit Bewirtschaftern, Gebietsbetreuung und ggf. Domänenamt. 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
In den Grünlandbereichen des Planungsraums sind i.d.R. bereits Grüppenstrukturen mit Verwallungen vorhanden, 
die über Kunstoffrohre mit Hauptgräben in Verbindung stehen. Das Grabensystem korrespondiert für Zu- und 
Entwässerung über Rohrsiele (sog. Höhlen) mit dem Rechten Nebenarm der Unterweser. Nicht alle Rohrsiele 
sind funktionsfähig, insb. im südlichen Bereich des Harriersands besteht Sanierungsbedarf. Bei regelmäßiger Zu-
wässerung kommt es im Grabensystem, v.a. im Bereich der Hauptentwässerungsgräben infolge der Maßnahme 
zu verstärkten Verschlickungen, die regelmäßig geräumt werden müssen (Einsatz von Lotmaschinen für Haupt-
entwässerungsgräben, von Fräsen im Grüppenbereich). Die Wasserhaltungen werden so gesteuert, dass nach 
der Brutzeit oder auch schon im Verlauf der Aufzuchtperiode Nutzungen (Beweidung und/oder Mahd) möglich 
sind. 

Technische Durchführung in den meisten Fällen wie folgt (Abweichungen und ergänzende Maßnahmen können 
je nach Fläche notwendig sein): 

�‡ Nutzung vorhandener Rohrverbindungen der Parzellen für brutzeitliche Zuwässerung aus dem Weserseiten-
arm und nachfolgendem periodischem Einstau; Anbringung von Krümmern/Stauklappen zur Regulierung 
des Einstaus 

�‡ Im Einzelfall ggf. weitere Maßnahmen wie Schließung/Ergänzung der Verwallungen (Materialgewinnung so-
weit möglich aus Aufreinigung angrenzender Gräben) , saisonales Verschließen von Drainagerohren mit 
Deckeln, Anlage einzelner Rohrverbindungen, Herrichtung einzelner zulaufender Gräben, Instandsetzung 
von Rohrsielen, Einbau von Stauschützen oder Zuwässerung über Solarpumpe 

�‡ regelmäßige periodische Zuwässerung aus der/den bestehenden funktionsfähigen Höhle/n; mit nachhalti-
gem Einstau in Trockenperioden 

�‡ Grüppenreinigung (ggf. auch Grabenreinigung) bei Bedarf am Ende der Vegetations-/Nutzungperiode nur im 
Ein- und Auslaufbereich. 

Zuwässerung und Einstau sollten von den Bewirtschaftern in Abstimmung mit der Gebietsbetreuung durchge-
führt werden. 
Die beschriebene Maßnahme ist vor ihrer Umsetzung erneut auf Erforderlichkeit und Eignung zur Zielerreichung zu prüfen. Eine Maßnah-
menumsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - nach erfolgter Ausführungsplanung bzw. anschlie-
ßender Genehmigung. Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren oder abzuändern. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�{ Herrichtung der Rohrverbindungen; ggf. ergänzende Installation/Reparatur/Austausch von Rohren zwischen 

Hauptgraben und Grüppensystem; Kosten: �������¼/Rohrverbindung, Einbau und Steuerung im Rahmen der Ge-
bietsbetreuung 
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�{ Einsatz von Grüppenfräsen bei Bedarf; Kosten: Einsatz �/�R�W�P�D�V�F�K�L�Q�H�������¼���P����Einsatz Grabenfräse ���������¼/m 
�{ ggf. Anlage von Verwallungen ca. �������¼���P 
�{ ggf. Bau eines Stauschützes einschließlich Erdarbeiten: 10.000 �± 20.000 �¼ 
�{ ggf. �6�R�O�D�U�S�X�P�S�H���F�D�����������������¼���6�W�•�F�N 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�x Die Höhlen im Bereich Kleiner und Großer Pater auf dem Harriersand werden aufgrund der ständigen Über-

schlickung aufgegeben und durch eine Rohrverbindung an der Südspitze des Harriersandes ersetzt, die 
auch für die Zuwässerung genutzt werden kann. 

�x Klärungs- und Abstimmungsbedarf zur genaueren Umsetzung der Maßnahme besteht im Bereich der Früh-
plate noch mit der Kompensationsplanung der WSV auf dem Liener Kuhsand - Schaffung eines Nebenarms 
mit Tidenanschluss 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ jährliche Bestandserfassung der wertbestimmenden und der weiteren maßgeblichen Brutvogelarten 
�‡ Gebietsbetreuung, Gelege- und Kükenschutz (s. MB A-2) 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
- jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

ha 
Kürzel in Karte  

 �7�H�P�S�R�U�l�U�H���9�H�U�Q�l�V�V�X�Q�J���Y�R�Q���)�O�l�F�K�H�Q�����D�Q�W�H�L�O�H�Q���� 
 ca 39 WH-02 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�•  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Schafstelze 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

89 
14 
2 
2 

86 

B 
C 
C 
C 
B 

212 
41 
68 
12 
80 

A 
B 
B 
B 
B 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Feldlerche 
 

Bv 
 

114 
 

C 
 

200 
 

B 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
�•   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz / AUKM 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
��   Schutzgebietsverordnung, hier: Ko-
operationsklausel, Bewirtschaftungs-
konzepte 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
��   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
��   Landwirtschaftskammer (AUKM) 
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Landwirtschaftliche Betriebe 
�‡ Domänenamt 

Priorität  
��  1= sehr hoch 
�•  2= hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme, insbes. Agrarumweltmaßnahmen 
�•   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
�•   �«  
 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Abgesenkte Wasserstände, frühzeitige Abtrocknung des Nassflächenmosaiks (v.a. Grüppen) mit der Folge 

von Nahrungsmangel in der Aufwuchsperiode  
�‡ Intensive Nutzung arten- und strukturarmer Grünlandvegetation, frühe und häufige Mahd 



  Stand: 02.2026 

 
2 

 

�‡ Unzureichender Reproduktionserfolg, Gelege- und Kükenprädation 
 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Wiederherstellung nahrungsreicher, prädatorenarmer Bruthabitate für die Zielarten Uferschnepfe, Kiebitz, 
Rotschenkel; Braunkehlchen, Schafstelze und Feldlerche in bestehenden und zukünftigen Schwerpunkten 
der Brutvorkommen von Wiesenlimikolen 

�‡ Sicherung und Wiederherstellung eines bestandserhaltenden Reproduktionserfolges durch Extensivierung, 
Nutzungslenkung in der Brutperiode und Minimierung der Gelege- und Kükenprädation 

�‡ Erhalt und Optimierung (in Teilen Wiederherstellung) nahrungsreicher Bruthabitate 
Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Einrichtung von Flächen für Wasserstandsanhebung und -haltung in der Brutperiode; Nutzungs- und Was-

sermanagement in Kooperation mit Bewirtschaftern, Gebietsbetreuung und ggf. Domänenamt 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 
Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
�'�L�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H���L�V�W���D�X�I���G�H�U���.�D�U�W�H���Ä�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�S�O�D�Q�X�Q�J���+�\�G�U�R�O�R�J�L�H�³���E�L�V�K�H�U���Q�X�U���D�X�I���G�H�Q���V�F�K�R�Q���Y�H�U�H�L�Q�E�D�U�W�H�Q���$�Q�V�W��
auflächen der Domänenverwaltung (hier vereinbart über Zuschlag C zu AUKM NGGL bzw. über Zuschlag F zu 
AUKM GN2) beispielhaft dargestellt. Darüber hinaus sind weitere Flächen für die Maßnahme, auch auf Privatflä-
chen möglich und sinnvoll, die insbes. über AUKM als jährliche Zuschläge räumlich und jährlich flexibel vereinbart 
werden können. 

Der für den Schutz von Wiesenlimikolen besonders bedeutsame Faktor Wasser (hohe Grundwasserstände, peri-
odisch überstaute Bereiche, feuchte Böden) ist auf Grünlandflächen im Rahmen von Angeboten über zeitlich be-
grenzte freiwillige Maßnahmen (Vertragsnaturschutz / AUKM) möglich. Im NSG und LSG Unterwesermarsch ist 
ein Verzicht auf eine weiterführende Entwässerung bereits in den Verordnungen festgelegt. 

Aktive Maßnahmen der Verbesserung des Wasserhaushalts sind in Form von Zuschlägen zu einzelnen AUKM 
mit 5-jähriger Laufzeit realisierbar bzw. können im Rahmen des Gelege- und Kükenschutzes für 1-3 Jahre für 
einzelne Flächen vereinbart werden. Sie bestehen meist aus der Schaffung kleinflächiger Feucht- bzw. Nassstel-
len zur Aufwertung einzelner Grünlandflächen oder Maßnahmen zur Zuwässerung/zum Anstau einer Vereinba-
rungsfläche. Solche Maßnahmen können auch über die Kooperationsklausel der o.g. Schutzgebietsverordnungen 
im Rahmen von Bewirtschaftungskonzepten festgelegt werden. Die Förderfähigkeit entfällt dann. 

Dies ist auf Flächen zielführend, die eine einfach zu realisierende Möglichkeit zur temporären Wasserstandshal-
tung haben, Besiedlungspotenzial für Wiesenlimikolen besitzen und auf denen in der Folge die Möglichkeiten 
einer Wiesenvogel-angepassten Bewirtschaftung bestehen. Zudem ist eine Kombination mit reduzierter Düngung 
anzustreben, damit sich eine für Limikolen geeignete Vegetationsstruktur einstellen kann. In der Praxis ist meist 
eine Umsetzung auf einzelnen Schlägen (Bewirtschaftungseinheiten) in Form einer Reduzierung der flächeninter-
nen Entwässerung möglich. Im Idealfall können auch wasserstandshaltende Maßnahmen im Verbund mit benach-
barten Flächen durchgeführt werden (NLWKN 2024). 

Maßnahmenvarianten im Rahmen der AUKM  

�{ Aktive Zuwässerung einzelner Bereiche vom 01.01. bis 31.05. (u. a. AUKM NGGL, Zusclag C und GN2, Zu-
schlag F)  

�{ Graben- und/oder Grüppenanstau durch (temporäre) Verschlüsse zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 
und Verzögerung der Abtrocknung der Flächen vom 01.01. bis 31.05. während der Brutsaison (u. a. AUKM 
NGGL, Zuschlag C und GN2, Zuschlag F) 

�{ Schaffung flacher Blänken mit flach überstauten und schlammigen Bereichen 

Förderfähige Habitatmaßnahmen im Rahmen des Gelege - und Kükenschutzes  
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�{ Wasseranstau bzw. Zuwässerung bis zum 31.5. (kein Befahren während des Einstaus) im Rahmen von Basis- 
oder Sofortmaßnahmen; Details der Ausgestaltung flexibel 

Die beschriebene Maßnahme ist vor ihrer Umsetzung erneut auf Erforderlichkeit und Eignung zur Zielerreichung zu prüfen. Eine Maßnah-
menumsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - nach erfolgter Ausführungsplanung bzw. anschlie-
ßender Genehmigung. Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren oder abzuändern. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�{ im Umfang der Fördermittel bzw. der Anzahl der Vertragsabschlüsse bzw. Maßnahmen 

�{ Für UNB und Domänenamt kostenneutral, soweit über AUKM oder im Rahmen des geförderten Gelege- und 
Kükenschutzes vereinbart. 

Maßnahmen, wie die Abflachung von Grabenufern, der Aushub von Blänken oder der Anstau von Gräben be-
dürfen ggf. einer wasserrechtlichen Genehmigung. Ob und welches Genehmigungsverfahren in Frage kommt, 
hängt von Art und Umfang der Maßnahmen ab. Zuständig ist die untere Wasserbehörde (UNW) des betroffenen 
Landkreises, die im Vorfeld bzgl. Notwendigkeit und Formalitäten eines Genehmigungsverfahrens kontaktiert 
werden sollte. In jedem Fall sollten die Maßnahmen mit Flächennachbarn und dem zuständigen Unterhaltungs- 
bzw. Wasser- und Bodenverband abgestimmt werden. 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�{ Synergien mit erforderlichen Maßnahmen nach WRRL durch Verringerung des Nährstoffeintrags in die Ge-

wässer I.-III. Ordnung 
�{ Durch die Retentionsleistung wird das Vorflutsystem entlastet. 
�{ Klärungs- und Abstimmungsbedarf zur genaueren Umsetzung der Maßnahme besteht ggf. im Bereich der 

Frühplate mit der Kompensationsplanung der WSV auf dem Liener Kuhsand - Schaffung eines Nebenarms 
mit Tidenanschluss 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ regelmäßige Kontrolle der Wasserstände während der Maßnahmenumsetzung und Nachregulierung in Ab-

stimmung mit den Bewirtschaftern bzw. Vertragsnehmern 
�‡ Beobachtung der Vegetationsentwicklung, ggf. Nachregulierung in Abstimmung mit den Bewirtschaftern 

bzw. Vertragsnehmern 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
- jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

ha 
Kürzel in Karte  

 �0�D�‰�Q�D�K�P�H���Ì�µ�Œ���t�]�������Œ�����(�º�o�o�µ�v�P���µ�v�����^���v�]���Œ�µ�v�P�� 
�����Œ���D�º�Z�o���v�‰�º�š�š�����]�u���d�Z���ñ�U���,���u�u���o�Á���Œ�����Œ���^���v�� 

 
 TG 5_WP-01 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Blaukehlchen 
Schilfrohrsänger 
Wasserralle 
Rohrweihe 
Kiebitz 
Lachmöwe 
Goldregenpfeifer 
 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 
Rv 
Rv 

 

2 
2 

65 
135 

2 
1 

89 
10.939 
2.500 

 

C 
C 
A 
A 
C 
B 
B 
B 

k.A. 
 

68 
12 
60 

100 
5 
1 

212 
k.A. 
k.A. 

 

B 
B 
A 
B 
B 
B 
A 
B 
 
 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  
 

Status 
SDB 

Popul ation  
aktuell  

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Säbelschnäbler 
Flussregenpfeifer 
Sandregenpfeifer 
Austernfischer 
Krickente 
Löffelente 
Knäkente 
 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

 

0 
0 
0 
3 
0 
3 
1 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 

4 
5 
5 
31 
17 
20 
5 
 

B 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
�‡ �«  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
�‡ �«  

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
�•   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz 
��   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
��   Schutzgebietsverordnung 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB, Gemeinde Schwanewede 
��   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
�•   �«  
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Unterhaltungsverband Nr. 78 Oster-

stade Süd 
�‡ �«  

Priorität  
��  1 = sehr hoch 
��  2 = hoch 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme 
��   evtl. Ersatzgeld aus der Eingriffsregelung 
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�•  3 = mittel 
 

��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich (Teilfläche) 
�•   �«  

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Austrocknung nach Verkleinerung des Einzugsgebietes der Pütte und Ausbleiben von Sturmfluten mit aus-

reichender Überflutungshöhe 
�‡ Verzicht auf Zuwässerung seit Jahren; Verschlickung des hierfür erforderlichen Siels und Grabens 
�‡ evtl. zusätzliche Undichtigkeit einer Verwallung 
�‡ Aufwuchs von Röhrichten und Pionierwald 

 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Wiederherstellung dauerhafter Wasserführung mit zeitweise freifallenden Flachwasserbereichen; Wieder-
herstellung eines Schwerpunktes der Rast von Limikolenarten, Möwen, Seeschwalben und Gründelenten 

Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ nachhaltige Sanierung der Pütte 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
 
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
 
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
Vorplanung: 

�‡ Nach bereits erfolgter Mahd der Röhrichte im Bereich der gesamten Verwallung zur Hasseler Balje einge-
hende Prüfung und ggf. Schließung/Ergänzung der Verwallungen 

�‡ Freilegung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Sieles im Sommerdeich zum rechten Neben-
arm der Weser; einmalige Zuwässerung aus der Hasseler Balje; mindestens zweiwöchiger Anstau der Balje 
im Winterhalbjahr für die Zuwässerung 

�‡ Austausch und größere Dimensionierung des Rohrabflusses (Überlauf) für schadlose Ableitung von Hoch-
wasser bei Überstauung des Hammelwarder Sandes; Befestigung des Baljeufers zum Weg, um im Bereich 
des Abflusses Auskolkungen vorzubeugen 

�‡ Bau einer Kaskade mit Schütz in der Hasseler Balje vor der Brücke des Weges zum Hof Wemken zur Hal-
tung erhöhter Wasserstände im oberen Abschnitt der Balje 

Nach laufender Prüfung der Situation können sich Umfang und Ausführung der Maßnahmen noch ändern. Eine 
Kostenschätzung/-ermittlung erfolgt deshalb noch nicht. 
Eine Maßnahmenumsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - nach erfolgter Ausfüh-
rungsplanung bzw. anschließender Genehmigung. Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren 
oder abzuändern. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�{  
Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ jährliche Bestandserfassung der wertbestimmenden und der weiteren maßgeblichen Brutvogelarten 
�‡ Gebietsbetreuung, Gelege- und Kükenschutz (s. MB A-4) 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
- jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

(ha) 
Kürzel in Karte  

 �^�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���o�o�������µ�(�Á���Œ�š�µ�v�P���À�}�v���W�º�š�š���v���]�u���s�}�Œ�o���v���������•���Z�������Œ���^���v�r
�����•���µ�v�����>�]���v���Œ���<�µ�Z�•���v�����• TG-2 TG 2_WP-02 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten   
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Wasserralle 
Rohrweihe 
Schilfrohrsänger 
Blaukehlchen 
Lachmöwe 
Pfeifente 
Löffeflente 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 
Rv 
Rv 

89 
14 
2 
2 
1 

135 
65 

B 
C 
C 
C 
B 
A 
A 

212 
41 
68 
5 
1 

100 
60 

A 
B 
B 
B 
B 
B 
A 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025) 

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025)                                              

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

Austernfischer 
Bekassine 
Tüpfelsumpfhuhn 
Säbelschnäbler 
Rohrdommel 
Krickente 
Löffelente 
Reiherente 
Knäkente 
Flussregenpfeifer 
Sandregenpfeifer 
Bartmeise 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 
Rv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

3 
0 
0 
0 
- 
- 
3 

76 
1 
5 
0 

42 

C 
C 
C 
C 
- 
- 
C 

k.A. 
C 
C 
C 
A 

31 
5 
3 
4 
 
 

20 
k.A. 

5 
5 
5 
35 
 

 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
Rastvögel: Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, Kampfläufer, 
Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, Zwergstrandläufer, Sand- 
und Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe, Knäkente, Krickente, 
Sturmmöwe 

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
 

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
bzgl. Uferabflachung 
�•  langfristig nach 2035 

Umsetzungsinstrumente  
��   Flächenerwerb 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
��   ggf. WSV oder Deichverband auf Lie-
ner Kuhsand 
��   Domänenamt  
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��  Daueraufgabe bzgl. Ge-
hölzschnitt 
 

�•   Schutzgebietsverordnung 
��   �«  
 

Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Eigentümer der Pütten 
�‡ �«  

Priorität  
��  1= sehr hoch 
��  2= hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme  
��   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
�•    
 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Strukturelle Defizite in (potenziell) wichtigen Nahrungs- und Rastgewässern mit dem nahezu vollständigen 

Fehlen wichtiger Habitate wie Flachwasserzonen und Schlammflächen für Brut- und Rastvögel (P 6, P 9, P 
10, P 12, P 13), 

�‡ Fortschreitender bzw. zunehmender Gehölzaufwuchs (P 7, P 10, P 12, P 13, P 15), 
�‡ Fälschlicherweise angelegte Insel fördert Aufwuchs (P 10) 

 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Strukturelle Aufwertung mehrerer Pütten im Vorland   
Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Parzielle Gehölzentfernung bis vollständige Freistellung mehrerer Gewässer, Entwicklung von Flachwasser-

bereichen mit Schlammflächen, Entfernung kontraproduktiver Strukturen (Inseln) 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
Bei den im Zuge des Deichbaus entstandenen Pütten wurden die Belange von Brut- und Rastvögeln nahezu 
vollständig ausgeblendet. Die einzigen Gewässer, die diesbezüglich eine zeitweise hohe Eignung aufwiesen sind 
die Pütte Nord (P 12) und Süd (P 13) auf dem Liener Kuhsand, die jedoch zunehmend zuwachsen. Bei den 
meisten Gewässern fallen die Ufer überwiegend steil ab und es sind nur �± wenn überhaupt �± schmalle Wasser-
wechselzonen mit selten freifallenden Schlammflächen vorhanden.  

Eine strukturelle Aufwertung dieser und weiterer  Gewässer ist unabdingbar, um die Funktion als Nahrungs- und 
Rasthabitat für eine Reihe von Zielarten wiederherzustellen (P 12, P 13, P 15) bzw. zu entwickeln (alle anderen 
Pütten). Hier ist an mehreren Gewässern eine Abflachung der Ufer zur Entwicklung von Flachwasserbereichen 
und Schlammflächen notwendig (P 6, P 9, P 10, P 12, P 13), hierfür muss entweder das Ufer ins Gewässer 
geschoben werden oder Material aus der Anlage von Feuchtstrukturen wie Flutrinnen, Blänken oder Senken in 
diesen Bereichen verbracht werden. Mehrere zuvor offene Gewässer weisen aktuell in den Uferbereichen starken 
Aufwuchs von Jungweiden auf (P 10, P 12, P 13) oder bereits ältere Gehölzstrukturen (P 7, P 15), die einerseits 
Bruthabitate von Blaukehlchen, Schilfrohrsänger und Feldschwirl bedrohen und gleichzeitig die Eignung als Nah-
rungs- und Rastgewässer zunehmend beeinträchtigen und daher entfernt werden müssen (der Gehölzschnitt ist 
aus dem Gebiet zu entfernen oder kann zur Errichtung von physischen Barrieren zur gleichzeitigen Beruhigung 
der Gewässer P 12, P 13, P 15 verwendet werden). Um diesen Zustand zu erhalten ist zukünftig zudem eine 
Dauerpflege notwendig. Zusätzlich muss eine Insel entfernt werden (P 10), die keinerlei Funktion für Zielarten hat 
und nur den Weidenaufwuchs beschleunigt. Das Bodenmaterial kann für die Abflachung von Uferbereichen ver-
wendet werden.  

Für die Pütten P12 und P13 kommt ggf. auch eine Umsetzung im Rahmen der vorgesehenen Kompensationspla-
nung Liener Kuhsand der WSV - Schaffung eines Nebenarms mit Tidenanschluss �± in Frage. 
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Eine Maßnahmenumsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - nach erfolgter Ausfüh-
rungsplanung bzw. anschließender Genehmigung. Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren 
oder abzuändern. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�‡ Uferabflachungen (P 6, P 9, P 10, P 12, P 13): ca. 50.000 EUR 
�‡ Gehölzentfernung (P 7, P 10, P 12, P 13, P 15): ca. 35.000 EUR 
�‡ Entfernung einer Insel (P 10): 5.000 EUR 
�‡ weitere Folgekosten durch Umsetzung regelmäßiger Pflegemaßnahmen 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�‡ Mit der Funktion der Gewässer für die Teichfledermaus (FFH-Gebiet 187) ergeben sich durch die Aufwer-

tung keinerlei Konfikte, da die Gewässer weiterhin als Nahrungsgewässer intakt bzw. diesbezüglich sogar 
noch aufgewertet werden. 

�‡ "Klärungs- und Abstimmungsbedarf zur genaueren Umsetzung dieser Maßnahme besteht noch mit der 
Kompensationsplanung Liener Kuhsand der WSV - Schaffung eines Nebenarms mit Tidenanschluss." 
 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ Gebietsbetreuung 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
�‡ jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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Flächengröße  

(ha) 
Kürzel in Karte  

 �^�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���o�o�������µ�(�Á���Œ�š�µ�v�P���À�}�v���W�º�š�š���v�����µ�(�������u���,���u�u���o�Á���Œ�����Œ��
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 TG 5_WP-03 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Schilfrohrsänger 
Blaukehlchen 
Wasserralle 
Lachmöwe 
Pfeifente 
 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 
Rv 

89 
135 
65 
2 
 

B 
A 
A 
C 
 

212 
100 
60 
5 

A 
B 
A 
B 
 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025) 

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025)                                              

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

Austernfischer 
Bekassine 
Tüpfelsumpfhuhn 
Säbelschnäbler 
Rohrdommel 
Knäkente 
Löffelente 
Flussregenpfeifer 
Sandregenpfeifer 
Krickente 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Rv 

3 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
0 
 

C 
C 
C 
C 

k.A. 
C 
C 
A 
C 

31 
5 
3 
4 
 

5 
20 
5 
5 

 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
Rastvögel: Gänsesäger, Zwergsäger, Dunkler Wasserläufer, Grün-
schenkel, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, 
Zwergstrandläufer, Flussseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Sturm-
möwe 
 

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
 

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
��  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe bzgl. Ge-
hölzschnitt 
 

Umsetzungsinstrumente  
��   Flächenerwerb 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
�•   Schutzgebietsverordnung 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
��   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
��   Domänenamt  
 
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Eigentümer der Pütten 
�‡ �«  
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Priorität  
��  1= sehr hoch 
��  2= hoch 
��  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme  
�•   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
�•    
 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ Vollständiges Fehlen von Nahrungs- und Rasthabitaten für Rastvögel in den Gewässern P 2, P 3 und P 4 

aufgrund steiler Ufer, fehlender Ufervegetation und Fehlen von Schlammflächen, 
�‡ Hoher Gehölzaufwuchs, Störungen durch Angler und deren Gestaltungsmaßnahmen vermindern zudem die 

Rastfunktion für weitere Arten wie Enten, Seeschwalben und Möwen 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Strukturelle Aufwertung mehrerer Pütten (P 3, P 4) auf dem Hammelwarder Sand  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Teilweise Freistellung mehrerer Gewässer, Entwicklung von Flachwasserbereichen mit Schlammflächen 

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
Die alten Gewässer haben derzeit nur eine eingeschränkte Rastfunktion für Enten, sind aber stark zugewachsen 
(P 2) oder weisen extrem steile Uferbereiche auf (P 3, P 4) mit zudem verbuschten Uferbereichen. Um die Funktion 
als Nahrungs- und Rasthabitat zu entwickeln, sollten mindestens die letzten beiden Gewässer nach Westen (in 
Richtung Weser) freigestellt werden und Flachwasserbereiche (durch Abflachung der Uferbereiche) entwickelt 
werden. Auch die Entfernung von Gehölz- und Saumstrukturen sollte umgesetzt werden. Gleichzeitig muss eine 
Störungsminderung der derzeit durch Angler genutzten Gewässer erfolgen (P3, P4).  

Eine Maßnahmenumsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - nach erfolgter Ausfüh-
rungsplanung bzw. anschließender Genehmigung. Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren 
oder abzuändern. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�‡ Gewässer Nr. 3 und 4: ca. 15.000 EUR, 
�‡ weitere Folgekosten durch regelmäßige Pflege 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�‡ Mit der Funktion der Gewässer für die Teichfledermaus (FFH-Gebiet 187) ergeben sich durch die Aufwer-

tung keinerlei Konfikte, da die Gewässer weiterhin als Nahrungsgewässer intakt bzw. sogar noch aufgewer-
tet werden. 

�‡ Konflikt durch Angelnutzung von zwei Gewässern 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ Gebietsbetreuung 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
�‡ jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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�9���� �8�Q�W�H�U�Z�H�V�H�U ���� ���������� 
Flächengröße  

(ha) 
Kürzel in Karte  

 ���v�š�(���Œ�v�µ�v�P���À�}�v���s���Œ�š�]�l���o�•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���v���~���µ�˜���Œ�Z���o�����À�}�v���W�º�š�š���v�•���]�v��
�s�}�Œ�o���v�������Œ���]���Z���v�������•���Z�������Œ���^���v�����•���µ�v�����>�]���v���Œ���<�µ�Z�•���v�����• 

 
TG-2 TG 2_OF-01 

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
��  notwendige Erhaltungsmaßnahme 
��  notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

��  notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile  (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand  sowie Anhang )  
Wertbestimmende Vogelarten  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
EHG  

aktuell  
Referen z Referenz  

EHG 

Kiebitz 
Rotschenkel 
Uferschnepfe 
Braunkehlchen 
Wachtelkönig 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

89 
13 
2 
2 
0 

B 
C 
C 
C 
C 

212 
41 
68 
12 
3 

A 
B 
B 

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 1  
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025) 

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

      

Signifikante Brutvogelarten, Priorität 2 
Vogelart  Status 

SDB 
Popul ation  

aktuell  
(2025)                                              

EHG  
aktuell  

Referen z Referenz  
EHG 

Austernfischer 
Tüpfelsumpfhuhn 
Feldlerche 
Wiesenpieper 
Löffelente 
Knäkente 
 
 

Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 
Bv 

3 
0 

114 
0 
3 
1 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
 

31 
3 

200 
28 
20 
5 

 
 

 

Aus EU -Sicht nicht verpflichtend  
�•  zusätzliche Maßnahme für Natura  

2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde z usätzliche Natura 2000 -Gebietsbestandteile  
�x  

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
�•  sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
�x Rastvögel (Goldregenpfeifer, arktische Wildgänse) 

Umsetzungszeitraum  
��  kurzfristig 
��  mittelfristig bis 2035 
�•  langfristig nach 2035 
��  Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
�•   Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
��   Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
��   Vertragsnaturschutz 
�•   Natura 2000-verträgliche Nutzung 
�•   Schutzgebietsverordnung 
��   �«  
 

Maßnahmenträger  
��   UNB 
��   NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
��   Domänenamt  
 
Partnerschaften für die Umsetzung  
�‡ Landwirte 
�‡ �«  

Priorität  
��  1= sehr hoch 
��  2= hoch 
�•  3 = mittel 
 

 Finanzierung  
��   Förderprogramme  
�•   Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
��   kostenneutral 
��   Erschwernisausgleich 
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�•    
 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
�‡ In den Vorlandbereichen von Liener Kuhsand und Rader Sand werden Bruthabitate von Wiesenvögeln auf 

Ackerflächen und solche, die im Grünland wiederherzustellen sind, punktuell durch Gehölz- und Ge-
büschaufwuchs beeinträchtigt �± dieser bedingt eine Kulissenwirkungen und entsprechende Verkleinung der 
nutzbaren Fläche als Bruthabitat sowie Sichtschutz für potenzielle Prädatoren. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch  Karte der Erhaltungsziele)   

�‡ Strukturelle Aufwertung von Brut- und Rastlebensräumen für Wiesenlimikolen sowie auf Ackerflächen und 
für im Grünland rastende Arten   

Konkretes Ziel der Maßnahme  
�‡ Entfernung beeinträchtigender Gehölz- und Gebüschstrukturen im Offenland  

Schutz - und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile  
�‡ �«  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
�‡  
Konkretes Ziel der Maßnahme  
 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 �± 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)   
An verschiedenen Stellen sollen beeinträchtigende Gehölz- und Gebüschstrukturen sowie teilweise auch Saum-
strukturen entfernt werden, der Gehölzschnitt ist ausserhalb des Gebietes zu entsorgen. Aufgrund des trockenen 
Gebietscharakters ist auch zukünftig mit weiterer Sukzession von Gehölzen und entsprechenden Pflegekosten zu 
rechnen. 

 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
�‡ Einmalig 20.000 EUR, zusätzlich Folgekosten durch Dauerpflege 

Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet  
�‡  

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
�‡ Gebietsbetreuung 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  (nach Ausführung einzutragen) 
�‡ jährliche Betreuungsberichte 

Anmerkungen  
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± Datum: 
27.02.2026

Karte 1: Planungsraum - Übersicht 
              Teilgebiete, Schutzgebiete

Maßstab:

Managementplan EU-Vogelschutzgebiet
V27 "Unterweser"  im Landkreis Osterholz
Bereich NSG und LSG Unterwesermarsch

Gutachten für ökologische 
Bestandsaufnahmen, 
Bewertungen und Planung

Auftragnehmer: 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
            Vermessungs- und Katasterverwaltung (DTK25)
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± Datum: 
27.02.2026

Karte: Maßnahmenplanung Hydrologie

Maßstab:

Managementplan EU-Vogelschutzgebiet
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Maßnahmen*

WH-01 Verpflichtende 
Wiederherstellungsmaßnahmen

Aufbau Maßnahmennummer: 
WH-01 
Maßnahmenkategorie-Maßnahmennummer

WH: Maßnahmen zur Verbesserung 
         des Wasserhaushaltes

P 1 Nummer Pütte im vorliegenden Plan

TG 1 Nummer 
Teilgebiet

Entwurf

* Die dargestellten Maßnahmen sind vor ihrer Umsetzung erneut auf Erforderlichkeit 
und Eignung zur Zielerreichung zu prüfen. Eine Maßnahmenumsetzung erfolgt nur 
in Abstimmung mit allen Beteiligten und - sofern notwendig - 
nach erfolgter Ausführungsplanung bzw. anschließender Genehmigung. 
Gegebenenfalls sind die hier getroffenen Aussagen weiter zu detaillieren oder abzuändern.
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